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Änderungsantrag des Oberbürgermeisters  

 
 
Antrag/Begründung: 

Änderungsantrag zum Antrag Nr. VIII/0069/24/2 des 
Ortschaftsrates Westdorf 
 
Beschluss: 
 
Der Antrag des Ortschaftsrates Westdorf zur Erhöhung der Vereinsfördermittel auf 10 Euro pro 
Einwohner und die Erhöhung der Verfügungsmittel für Ortsbürgermeister wird abgelehnt. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Aschersleben wird sich in den kommenden Jahren weiterhin in der 
Haushaltskonsolidierung befinden. Zusätzliche freiwillige Ausgaben sind daher nicht möglich. 
Folgt der Stadtrat dem Antrag, dann würden sich die Vereinsfördermittel auf 287.000 Euro 
erhöhen und damit mehr als verdoppeln. 
 
Die im Antrag aufgeführten Belastungen bei der Objektbewirtschaftung können durch 
Einzelverträge abgemindert werden. Solche Verträge existieren in mehreren Ortschaften und 
auch mit Vereinen in der Kernstadt. 
 
Die Stadt Aschersleben als politische und territoriale Einheit gedacht bedeutet, dass die 
Vereinsförderung über Richtlinien erfolgt, die die Förderhöhen und die Art und Weise der 
Verwendung der Fördermittel für alle Vereine in der Stadt Aschersleben gleich beschreibt und von 
diesen in einem entsprechenden Verfahren beantragt werden können. 
So kann auf spezifische Bedarfe besser reagiert werden. 
 
Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister sind zusätzliche Positionen, welche im Kommunalrecht so 
nicht vorgesehen sind, sondern vielmehr zu den Verfügungsmitteln des Hauptverwaltungsbeamten 
anzurechnen sind. Hier gab es in den letzten Jahren aufgrund der Haushaltslage immer wieder 
Kürzungen, ohne dass die Erfüllung des Verwendungszwecks in Frage stand. Verwendet werden 
dürfen Verfügungsmittel nur für: 
 
 



 Ausgaben für die Bewirtung von Außenstehenden, sofern diese nicht den 
Repräsentationsausgaben zu zuordnen sind  

 
  Blumensträuße oder vergleichbare geringwertige Präsente, wenn Außenstehende zu höheren 

runden Geburtstagen oder ähnlichen Anlässen geehrt werden sollen (z.B. 60., 65. oder 70. 
Geburtstag)  

 
  Geschenke aus Anlass von höheren runden Geburtstagen anderer Bürgermeister oder 

Landräte  
 
  Blumensträuße oder Geschenke für Bedienstete der Verwaltung zu dienstlichen Anlässen 

(Dienstjubiläen, Verabschiedung)  
 
  Handgeld für die Wanderburschen  
 
Die Verfügungsmittel dienen daher nicht zur Umsetzung von lokalen Projekten. 
 

 
Deckungsvorschlag:  
 
Federführender Ausschuss:  
 
zu beteiligende Ausschüsse:  
 

 
 
 
 
gez. i. V. D. Michelmann 

Unterschrift 
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